
Hinweis auf Artikel aus Tagesanzeiger kommunalwirtschaft.eu vom 26.07.2023: 

„Markthochlauf für Wasserstoff beschleunigen“ 

Das Bundeskabinett hat am 26.07.2023 die Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie 
beschlossen. Der Beschlussfassung im Kabinett vorausgegangen war eine politische Einigung aller 
Ressorts, inkl. der fünf Kernressorts für Wasserstoff, d.h. des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz, des Bundesentwicklungsministeriums, des Bundesverkehrsministeriums und des 
Bundesforschungsministeriums. Die Nationale Wasserstoffstrategie aus dem Jahr 2020 hat 
grundsätzlich weiter Bestand, wird nun aber mit der Fortschreibung an das gesteigerte 
Ambitionsniveau im Klimaschutz und die neuen Herausforderungen am Energiemarkt 
weiterentwickelt. 

Die Maßnahmen der Fortschreibung umfassen die gesamte Wertschöpfungskette, wurden vielfach 
bereits parallel zur Erarbeitung der Fortschreibung der Strategie begonnen oder sind kurzfristig für das 
Jahr 2023, mittelfristig für die Jahre 2024/ 2025 sowie teilweise bereits langfristig bis 2030 geplant. 
Mit den Maßnahmen soll das folgende Zielbild umgesetzt werden: 

 Beschleunigter Markthochlauf von Wasserstoff: Der Markthochlauf von Wasserstoff, seinen 
Derivaten und Wasserstoffanwendungstechnologien wird deutlich beschleunigt und das 
Ambitionsniveau entlang der gesamten Wertschöpfungskette massiv gesteigert. 

 Sicherstellung ausreichender Verfügbarkeit von Wasserstoff und seiner Derivate: Das Ziel für 
heimische Elektrolysekapazität im Jahr 2030 wird von 5 Gigawatt auf mindestens 10 Gigawatt 
erhöht. Der restliche Bedarf wird durch Importe gedeckt. Eine gesonderte Importstrategie wird 
entwickelt. 

 Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur: Von besonderer Bedeutung ist die 
Schaffung der notwendigen Wasserstoffinfrastruktur. Hierfür hat das Bundeskabinett Ende Mai 
mit der aktuellen Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) den rechtlichen und 
regulatorischen Rahmen für das zukünftige Wasserstoff-Kernnetz für Deutschland als erste 
Ausbaustufe der Wasserstoffinfrastruktur beschlossen.  

 Etablierung von Wasserstoffanwendungen in den Sektoren: Bis 2030 werden Wasserstoff und 
seine Derivate insbesondere bei Anwendungen in der Industrie, bei schweren Nutzfahrzeugen1 
sowie zunehmend im Luft- und Schiffsverkehr eingesetzt. 

 Deutschland wird bis 2030 Leitanbieter für Wasserstofftechnologien: Deutsche Anbieter bauen 
ihre Technologieführerschaft aus und bieten die gesamte Wertschöpfungskette von 
Wasserstofftechnologien von der Produktion (z. B. Elektrolyseure) bis hin zu den unterschiedlichen 
Anwendungen (z. B. Brennstoffzellentechnologie) an. 

 Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen: Dies umfasst insbesondere effiziente Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, einheitliche Standards und Zertifizierungssysteme, ausreichend 
ausgestattete und auf allen Ebenen koordinierte Verwaltung. 

 Importstrategie: Zudem arbeitet die Bundesregierung seit Beginn der Legislaturperiode mit 
Nachdruck daran, die Verfügbarkeit von Wasserstoff neben dem Hochfahren der heimischen 
Produktion durch Importe aus Partnerländern abzusichern. Hierfür wird parallel eine 
Importstrategie für Wasserstoff und seine Derivate erarbeitet. 
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